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bekanntlich nur vor dem Mißbrauch personenbezogmer Daten. nicht aber 
Gruppendlteß. schütten will. in § 31 Abs. t Nr.2 die erwähnte Sonderrege 
lung auf. Diesem Grundgedanken und der erwähnten Regierunlsbegriindung 
entspechend wird heute cinhellis angenommen. § 31 Abs. 1 S. t Nr. 2 erfasse 
insbesondere die Tätigkeit der Markt- und Sozialfocschungsinstitute. 

Insoweit erscheint die Sach- und Reclnslage unproblematisch. Die gesetzli 
chen Begriffsbmimmungen stellen jedoch diese Sach- und Rechtslage in 
Frage. Nach den gesmJichen Begriffsbestimmungen erlaßt § 31 Abs. 1 Nr. 2 
,ende niqat die Markt- und SoziaIforschung. Nach ihnen wird ein Datum 
nämlich nicht "überminelt". wenn der Auflragnehmer das Datum seinem 
Auftraggeber bekanntgibt.' Nach den gesetzlichen Begriffsbestimmungen 
übermitteln die Institute somit in der Regd keine (anonymisienen) Daten; sie 
tun demnach gerade das nicht, wovon - wie erwähnt,... § 'I Ab s, 1 Ne. 2 als 
Charakteristikum für die Tätigkeit der Institute ausgcbt. Die sich daraus 

Geseezestechnlsche Regelung der Arbeit mit Markt- und Sozial 
forschungsdaten im deutschen und amerikanischen 

Datenschurzrecht. 

1. Das JtNlSche BlfnJcsJ.tmschM~g,"tz (BDSG) 

Ein Musterbeispiel für die ußlewöhnlich croSeo. noch wcitphcml unbe 
kannten Verstiindnisschwierigkciten zum delltscben BDSG bildet der Daten 
schutz für die Arbeit mit Daten, die anonymi.jen worden sind oder anonymi 
sien werden sollen. 

§ n Ab,. I S. t Nr.2 BOSG bestimmt. für aicht-öffendiche S&elIea pke 
•. I 16, soweit dine Stellen Icschäftsmäßi, geschÜUlC penonenbczoccnc Da 
ten zum Zwecke der Veränderung speichern, sie derart verindcm, dai cIiete 
Datcn sich weder auf eine bestimmte Pcnon beziehen noch eine tokh. crkea 
nen lassen (anonymisierc:n). und sie in diaer Form iibermitteln!' 
BereitS die Bepiindung zum Gactzescntwurf der Bundesresicnml YOID 

25. 5. 1971 betont. daß mit dieser Norm vor allem we Arbeit der Mult- und 
Sozialfocschungsinstitute erfaßt werden solle.' Diese Institute bearbeiten die 
von ihnen erhobenen Daten grundsätzlich so. cId nicht mehr ermiuek werden 
kann. von wem welches Datum IUmmt. Der Infonnanc wird aaonymiaien. 
Insbaonderc: erpbt .ich aus den Studicnbcricbten nicbt, •••• der einzelne 
Informant SäuSert bat. Für eine Markt- und SozialfoncbUllpaudie • CI 

gleichgülh'. welcher bestimmten Person ein Datum zuzuonioco ist; fir cIiae 
Studien kommt es vielmebr. soweit hier von Bedcutuß&, auf die Einltellq 
und das Verhalten von Gruppen an.2 Dementspeehend lteDt du BDSG. du 

I BundemStdnaduacbe 191m, S. 29, )G. 
J Ein Bei.piel: Ein aidn-6ffendiches Insdtul erfonc:bt vor a.er ".w •• A" 

einer Panei Ein51ellUIII und Verbaltea der ~ ud &ibl die ermittckaa I!qeb 
aWe aaoaymisien aa die P.rtei weiter. Die PIrai •.••• n also nieln - •••••••• 
vcnlieSe crob Aen die Vcrbaltc •• ~c der Sozialforachuaa -, .••••• PmoD 
wclcbe Meinuni piulert baI. In dieHm Sinne tprichc, 11 Abi. IHr. 2 BDSG •••••• 
daß die (nll:hl.öffendic:hen) $lclk'ß die Daten •• '_YRlsieren. uael sie ia diacr Form 
ilbermiueln" . 

, 12 Abi. Z Nr.2 bestimmt nämlich: 
•• Im Sinne cIa Gescua ist übmnineln (Oberminrun&) da. BebnntJeben ppeicher 

tel' oder durch D.teaftl'Ubeinsnc unmittelbar gewonnener Daten .m DrilU in der 
Weile. daS die Daten durdt die lpeicherndc SteUe weiterpseben odl'l' zur Einaiehmah· 
me. namentlich zum Abruf bcmtgehalten werden." 
Nach, 2 Abi. 2 Nr. 2 wird im Sinne des Gesetta somit nur iibermittelt, wClln die 

Dden Dritteil belr.anntp&Cben werden. Für dell Bqriff ,.Dritter" eathält da. Gesetz 
ebenfllb eine Bepifftbestimmung., 2 Ab •. J Nr. 2 legt, z. T. vom allgemeinen Sprach 
pbrauda abweidlcnd. fesl: 

•• 1m Sinne dieses Gesea.es ill Dritter jede Persou oder Stelle auierhalb der speichern 
deft StdJe. aU'lcnomlllCll der Betroffene oder diejeniaen Personen und Stellen, die in tkn 
FMkrI Jn N,.. I im ~~llmridJ tJUsn Gmms im A./trtI, tÄtig _nilm." Dieser 
letzte Halbs.cz betrifft die Nt. 1 des I 2 Abi. J. der lautet: 

•• Im Sinne dieses Geseczes in lpeichernde Stelle jede der in I J Ab •. 2 S. I SCDannten 
Penonm oder Stellen, die Daten für sieb selbst speichert oder durch andere speichern 
liIt." 

Drinc:r in dannKh derjeuip nicbt, der im Aufi'" eines anderell handelt. Die 
Institute waden jedoch in der Rqel im Auhrac, z. B. der Bundesresierung oder einer 
Panei. titit. Wenn man die Belwmtgabt von OMen an die Auftragcberder Mlrkt- und 
SozWEonchunpUutinm: dennoch als ObcrmitdunC im Sinne des 131 Ab •. J Nr.2 
msebcn wiI1, so bleibt als LÖlunC im wesentlichen: 

I) t 2 Abi. 3 Nr. 2 m 10 zu ventdlen. daß der Auftrageber im Vcrhältnia zum 
Auftr.pebml'l' kein Dritter im Sinne des BDSG ist, wobl aber umcekdln der Auftrag 
nehmer im Verhältnis zum Aufuageber. 
b) Das Tatbestandsmerkmal •• Auftrac" in t 2 Ab,. 3 muß so eng auf,efaSt werden, 

da& Aufträp. die: Markt- uad So:r.ialfonchunpinstituten erteilt werdm, nicht darunter 
faUea. 
e) 111 Abi. I Nr.2 W'cic:ht. was du Tatbestand.merkmai "übermineln" anbetrifft. 

von der lCIC(lilic:hen Jl.ecrifhbestimmung ab; •• übrrmittdn" in dem allgcmeinen Spracb 
pbrauch entsprecheod zu vermhm. 
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ergebenden Auslegunpprobleme ziehen zahlreiche weitere Schwieripeiten 
bei der Anwendung des Gesetzes nach sith, die für den Markt- und Sozialfor 
scher insbesondere auch dadurch unübersehbar werden, dd die ge.etzlichen 
Begriffsbestimmungen vom aUgemeinen Sprachgebrauch abweitben. Die 
Markt- und Sozialforscher stehen bspw. vor diesen noch unentdeckten 
Fragen! 
1.1 Dürfte ein In.titut seinem Auftraggeber die erhobenen Daten demnach 
sogar ohne weiteres in penonenbezogener Fonn überlassen? Nach dem 
Sprachgebrauch des Gesetzes erlaßt das BDSG einen solchen Vorgang nicht, 
weil der Auftraggeber nach § 2 Abs. 3 kein Dritter i.t. Der Sinn und Zweck des 
Gesetzes verlangt jedoch unbestritten. daß dieser Vorgang datenscbutzrecllt 
lieh überprüft wird.lI 
1.2 Sollen dann für die hutitute entgqen dem WiDen des Gesetzgeben unmit 
telbar oder mittelbar Bestimmungen des dritten Gesetzabschnitts gelten? Eine 
solche Auslegung würde die Arbeit der Institute jedoch ungewollt und ullftÖtig 
erschweren, sie sogar zu einem erheblichen Teil unmöglich machen. Die 
Institute müßten dann nämlich z. B. unter Umständen eine schriftliche EinwiI· 
IigunS des Befragten einholen. und das 'WÜrde zu unlösbaren oder nur unter 
größten Anstrengungen lösbaren methodischen und finanzieDen Problemen 
führen.· 
1.3 Sind Interviewer und Institute je""eils selbständige SteHen im Sinne d" 
BDSG? InterviC'llfer sind in der BRD grundsätzlich als freie Mitarbeiter im 
Auftrag der Institute tätig. Es drängt sich also auf, die Intervicw-er als nicht·öf· 
fendiche Stelle im Sinne des § 31 Abi. I Nr. J anzusehen. Warum jedoch soll 
im Verhältnis InterviC'IIfCrllnstitut als Auftr~aeber § 31 Ab •. t Nr. 3 geiten. 
""enn dem Wortlaut nach diese Bestimmung dlnn ebensogut im Verbiltni. 
Institut/Auftraggeber gelten müßte? Muß zwischen angestellten und solchen 
Interviewern, die als freie Mitarbeiter tätig ""erden, unterschieden waden; 
luch dann. wenn vom Sinn und Zweck des Gesetze. her kein Grund für eine 
Untencbeidung besteht?" 
1.4 Was gilt für die betriebliche Marktforschung? Angenommen, ein Konzern 
betreibt seine Marktforschung in einem juristisch selbständigen Unternehmen. 
Gilt dann der vierte AbschnittdC$BDSG und damit I 31 Ab •. 1 S. 1 Nr. 2 oder 
der - insoweit für das Institut meiSt ungünstigen:: - dritte Abschnitt? SteDt die 

h Im übrigen verlangen die Beruflgrundsäae UJlnw.pebil die Aaonymitierun" "&l. 
Anhang. . 

4 Einulbeilel1 bei Scbtwiur. Kemprobleme des Bunciesdalel1schutzC*tUl. OB 
1971. 289ff., 3J7ff. (337) • 
•• Val. den in Fu'n. 4 enrmnun Aufsatz S. 338. 

Weitergabe von Daten an Konzemgesetlschaften überhaupt einen nach dem 
8DSG erheblichen Vorgang dar? Dem Wonlaut des Gesetzes nach~ dürfte das 
Konzerninstitut unbedenklich den KonzemgeseUschaften. in deren Auhrag es 
handelt. die Daten in penonenbezogener Form überlassen. Soll jedoch das 
BDSG überhaupt nicht oder soU sein viener und nicht sein dritter Abschnitt 
bspw. gelten. ""enn der Geschäftsführer des Konzeminstituts auch als Ge 
schäftsführer der Verkaufsgesellsehaft fungiert und die Daten einsieht? 
t.S Unter welchen Voraussetzungen dürfen öffentliche Stellen. wenn sie ein 
INtiNt mit der DurchEiibrung einer Studie beauftragen. diesem Institut Daten 
zur Verfügung stellen? Ein Beispiel: Ein Ministerium will Kranke befragen 
lassen. Darf das Ministerium einem Institut Namen und Anschriften von 
Kranken überlassen? Schon vor Inkraftttreten des Gesetzes wurden von öf 
fentlichen Stellen mit Rücksicht auf diese Fr. wjchtige Untersuchungen 
zurückgestellt. weil den Verantwortlichen die Rechtslage zu unklar erschien. 
Einerseits könnte man z""ar nach den gesetzlichen Begriffsbestimmungen die 
Ansicht vertreten. die Weitergabe der Daten an du InstiNt stelle keine Verar 
beitwlS im Sinne des BDSG dar, weil- hier wiederholen sich die bereits oben 
beschriebenen Fragen zum Verhältnis der Begriffe Dritter und Auftraggeber 
_ du Ministerium Auftnaeber ist. Man kann darüber hinaus dann denken, 
die Daten zur Zufallsauswahl (z.B. Namen und Anschriften der Kranken) als 
lOg. interne Daten zu qualifizieren, die du BDSG nach § 1 Abs. 2 S. 2 nur 
schützt, sofern sie in automatisierten Verfahren verarbeitet werden. Anderer 
Rits - und du führt dazu, daß sich die Verantwortlichen der öffentlichen 
StcUen ycmändlkbcnveise zurückhalten - stellt das BDSG bekanndich in § J 
ein genereUes Verbot der VerubeiNng penonenbezogener Daten auf. läßt nur 
wenige Ausnahmen zu, benutzt in der bier in Betracht kommenden Ausnah· 
meaorm, I 11, unbestimmte RedatsbegriHe und legt in § 4 t fest. daß bestraft 
wird. wer personenbezocene Daten unbefugt übermittelt, verändert oder 
abruft. 
1.6 Es treten verfwUDgsrechtlkbe Probleme auf, weil das Gesetz für öffent 
liche SteUen im zweiten Abschnitt d~ Gesetzes andere Regeln aufstellt als Eiir 
nicht-äHentlicbe Stellen in den Abschnitten 3 und 4 (vgl. den in Fußn. 4 
erwiboten Aufsatz S. 293). Diese verfassungsrechdichcn Probleme interessie 
ren in diesem Zusammenhang vor allem deshalb. weil sie wegen untenchiedli· 
eher lesetzutechnischer Regelungen in den einzelnen Abschnitten für gleich 
gel.gene Sachverhalte entstanden sind und endtehen. 

4S F •• uchrift F.,icI 
'Weil. wie oben auspühn. d •• BDSG für den BecriffOKrmiulungeine Bekanntga 

be an Dritte..m1Dl' und AiJhrageber grundsitzlicb ftada f 2 Abi. ) keine Dritten lind. 
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1.7 Du Gesetz enthält zu der mit wichtigsten Frage des DOSG eine ~Ietzes 
lüde, nämlich zu der Frage: Unter welchen VoraUS5et:tungen erlaubt das 
BDSG den Marin- und Soziallorschern die Verarbeitung personenbczosencr 
Daten? § 3 DOSG verbietet bekanntlich grundsätzlich die Verarbeitung perso 
nenbezogener Daten und (ügt u, a. hinzu: es sei denn, daß "dieses Gesetz ,ie 
erlaubt". Das DOSG enthält nun in jedem Abschnitt Erlaubni.normen, z. B. in 
§ 32 für die Auskunfteien. Die für die Auskunfteien geltenden Erlaubnilnor 
men erschienen dem Gesetzgeber, mit Rec:ht, für die Markt- und So:r.ialfor 
schung als zu ens. Er hat deshalb in § 31 Abi. 1 Nr. 2 den § 32 fürunanwend 
bar erklärt, aber buchstäblich vergessen, eine großzügigere Erlaubnisnorm 
einzuführen. Der Wortlaut des Gesetzes erlaubt demnach zwar den Auskunf 
teien die Verarbeitung personenbezogener Daten unter bestimmten Vorauaset 
:tungen, nicht jedoch den Instituten. Der Gesmetwortlaut drückt also du 
Gegenteil dessen aus, was der Gesetzgeber woUte und die ratio Iegi. verlangt.' 
Bei dieser Auf:r.ählun, handelt es si~h nur um eine Auswahl von Pragen, die 

noch vor Inkraittreten des Gesetze. die Praxis hemmten. Sie wird ausreichen, 
um ZII zeigen, in welch schwieriger SilUluon aic:h Gesetzgeber und Pruil 
befinden und wie dringend notwendig LösUIlgen Befunden werden mÜlIell. 
Die Aufzählung soll vor aUem auch dokumentieren, daß es sich lohnte. die 
Gesetze5uchnik 2U vervollkommnen, zumal eine andere. dazu kürzere Fas 
sung des Gesetzes alt diese Probleme vermieden hitte, vgl. cbzu unten 3. 

"The Congress finds that - 
(1) the privacy of an individual is directly affected by the colleceion, mainre 

nance, use, and dissemination of personal information by Federal agencies." 
2.1.2 Zu den Begriffen Datenbank und statistische Daten führt der Art. 3 PA 
diese heiden Begriffsbestimmungen, § SS2a (5) und (6), ein: 
"The term 'system of records' means a group of any records under the 

control 01 any agency Irom which information is retrieved by the name of the 
individual or by some identifying number, symbol, or orther identifying 
particulu assigned to the individual." 
"The term 'statistical reeord' means a record in a system of records mainte 

ned for stausucal research or reporting purposes only and not used in whole or 
in part in making any determination about an identifisble individual, exceptas 
provided by section 8 of tide 13." 
2.1.3 Zur Weitergabe bestimmt der durch den PA eingeführte § 52 a (b) u, a.: 

"Conditions of Disdosure. - No agency shall diselose any record which is 
contained in a system 01 records by any means of communication to any 
person, or to another ageney, except pursuant to I wrinen request by, or witb 
the prior written consenrof, the individual to whom the record pertains, unless 
disclosure of rhe record would be - 

(1) ... (2) .•. (3) ... ( •• ) to the Bureau of the Census for purposes of planning 
or carrying out a census of survey or related activity pursuant to the provisions 
of tide 13; (5) to a reeipient who has provided the agency with advance 
adequate written assurance that thc record will be used solely as a statistical 
research or reporting reeord, and the reeord ist to be transferred in a fonn that 
ist not individually identifiable." 
2.1.4 Zur Erfassung von Daten verlangt § 552. (e) u.a.: 

"Agency Ilequirements. - Elch agency that maintains a system of records 
shall- 
(t) .•. (2) •.• (3) inform each individual whom is asks to supply information, 

on the form which it uses to coUect me information or on a separate form that 
can be retained by the individual - ... " (folgen zahlreiche Ordnungsbestim 
mungen). 
2.1.5 Schließlich erweitert der PA mit § 5S2a (m) den Anwendungsbereich. 

2. Die Reglllngm im IImmu"isdmr Recht 

Rechtsvergleichend kann. wenn überhaupt, von den geitenden Ilechten nur 
das Datenschutzrecht der USA zu einer Problemlösung beitragen. Das ameri 
kani.ehe Datenschutzrec:ht befaßt sich, auSer dem dcuuc:hen. n«h am ein 
gehendeten mit dem materiellen Datenschutz in der Markt- und Sozialfor 
sehung, 
2.1 Der Privacy Ac! (PA) von 1974, der aUerdinp nur im öffentlichen Bereic:b 
gilt, geht insofern auf die Arbeit mit Mukt- und Sozialforschungsdaten ein: 
2.1.1 Zum Sinn und Zwec:k des PA erklärt u. a. Art. 2a (1):7 

• Einzelheiten an dem in Fuln •• 1.0., S. 293. 
7 Obenealltlg ins Deutsche. vel. SdnNkl, Du lIDerilwüsche DatenrdllltqeICQ YOII 

197., Beitrige zum Datcmchlltz. Hefe 3, WiabadCII 1975 (mit einer EinfIlhI'Wll von 
SimitU: Das amerikaniscbe DateMChlilZgaetz. Privaey Act 1974, aus der Sicht da 
Hessischen Datenschutzbeauftrasten). Vp. zum amerikanischen Datelltchlltuechtfer 
Der 11.'. Lttmbm, Datensc:buu in den USA, data report 1973, Heft S, S. 20ft.; Sciome- 

45· 

"', Neue UberlqungeD zum Datenschutz in den Vereinigten Staaten, OVO 197", 
S. 264ft.; SuJkr. Erste Verwaltunpcrflhrungen mit dem 'rivacy Act der USA, ovn 
112, 77. S.l7ft.; OrJmuum/&bomenu. Bunclesd2tenschuttgesetz, S.18ft.; GoW 
HiimmmmlKnstM. Datemchutzrecbt, Teil I, Bertin 1977, S. 10l. 
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indem er fesdegr, daß U ntemehmen, die im Auhrag einer Behörde tätig 
werden, an den PA gebunden werden sollen: 
"Govemment Contractors. - Wben an agency provides by a contract for the 

operation by or on behalf of ehe agency of a system of records to accomplish an 
agency function, the agency shall, consistent with its authority, cause the 
requiremenes oi this section eo be applied to such system. Fur purposes of 
subsection (i) oE this section any such contractor and any employce oE such 
contractor, if such contrast is agreed so on or after tbe effective date of this 
section, ,hall be considered to be an employee of an ageney." 
2.2 Diese Regelungen zeigen bereits, worauf es in diesem Zusammenhang 
ankommt: 
Der PA hebt zwar die statistischen Daten hervor und verlangt für diese 

Daten begrifflich, daß sie ,,nicht dazu benutzt werden, ganz oder teilweise zur 
Ermittlung eines identifizierbaren Einzelnen zu dienen." Der Gesetzgeber 
berücksichtigt auch die Besonderheiten dieser Daten in einzelnen Bestimmun 
gen, so z.B. in den Bestimmungen zur Weitergabe. Die Weitergabe von Daten 
zur Markt- und Sozialforschung schränkt das amerikaniscbe Recht, vgl. oben 
2.1.3, nur dadurch ein. daß der Empfänger eine Art Zuverlässigkeitsversiche 
nlßg vorlegen muß. In anderen Bestimmungen geht der PA auE die Besonder 
heiten einer Forschung mit anonymen Daten jedoch nicht ein. Zur Erfassung 
der Daten unterscheidet der PA bspw. nicht, ob die Daten zur Sozial- und 
Marktforschung oder für andere Zwecke erboben wuden soUen. Es gibt somit 
zwar Regelungen, die die besonderen Verhältnisse der Markt- und Sozialfor 
schung berücksichtigen. Andere Normen differenzieren jedoch nicht. obwohl 
sie unterscheiden sollten. Es entsteht der Eindrvck, daß die Problematik nur 
unsystematisch erEaßt worden ist. 
Der im Mai 1977 herawgegebene Bericht des Ad Hoc Comrnitee on Privacy 

and Confidentiality beschäftigt sich zwar fortlaufend mit statistischen Daten; 
für das hier interessierende Problem einer möglichst klaren, systematischen 
und den Gesetzeszweck erfüllenden gesettlichen Rqelung gibt jedoch auch 
dieser Bericht keine Lösung. 
Insgesamt verbleibt, ohne daß man hier Einzelheiten verfolgen müßte: Wie 

im deutschen R.echt wird nur punktuell versucht, die Problematik gesetzlich 
zu regeln; es fehlt' eine bereichsspezifiscbe Gesamtkonzeption. Das amerw 
JÜ$che Datenscbutzrecht läuft demnach Gefahr, in die gleichen, gesetzestech 
nilch bedingten ~wierigkeiten zu geraten wie das deutsche Recht. 

'In diesem Sinne ZUIl! deutschm Recht bereiu Similis in einem I.ft den Veti. gerichte 
tI~D Sdueiben VOll! 30. 9. 19n. 

J. Lösungwersuch 

Die angesprochenen Schwierigkeiten in der gesetzestechnischen ßewälti 
gung werden darauf zurückgehen, daß die anonymisierten Daten zunächst 
einmal personenbezogen erhoben werden müssen und auch unter Umständen 
später entanonymisiert werden können. Die anonymisienen Daten als solche 
verletzen das Persänlichkeitsrecht, das von den Datenschutzgesetzen 
geschützt werdenson, nicbt. Darüber sind sich. soweit ersichtlich, die Beteilig 
ten in allen Ländern einig,9 und davon gehen vor allem auch das BDSG und der 
PA aus. Insofern braucht die Markt- und Sozialforscbung demnach nicht 
reglementiert zu werden. Gesetzestechnisch betrifft diese Entscheidung - und 
damit deutet sich die sachgerechte Lösung an - den Allgemeinen Teil des 
Datenschutzrechts. ( 
Die erwähnten weiteren Besonderheiten - nämlich: zunächst sind Daten 

noch personenbezogen und die anonymisienen Daten können entanonymi 
.iert werden - betreffen jedoch ebenso den Allgemeinen Teil. Gemeint sind die 
weiteren Besonderheiten: Zunächst werden Daten personenbezogen erhoben. 
ein Befragter sagt z. B. über seine Einstellung zu einer Partei aw (vom Institut 
werden dann die Antworten vom Namen und der Anschrift des ßefragten 
getrennt. die Information wird anonymisiert); und die Infonnationen können 
im Inscitut zu Kontroll- und zu wissenschaftlichen Zweckenentanonymisiert, 
also die Antworten mit Name und Anschrift des ßdragten wieder zusammen 
geführt werden. Sie betreffen DSP"". die vom 2. Abschnitt des BDSG erfaBten 
öffentlichen sowie die im 3. und 4. Abschnitt des BDSG geregelten Tätigkeit 
der privaten Stellen gleichermaßen und dem Prinzip nach besteht insoweit 
auch kein Grund, zwischen Datenverarbeitung für eigene (3. Abschnitt) und 
für fremde (4. Abschnitt) Zwecke zu untencheiden: 

a) Soweit Sicberungsmaßnahmen ergriffen werden müssen und können, 
besteht z, B. in der kegel kein Grund, danach zu unterscheiden, ob sie sich an 
Beamte, Angestellte oder Freiberufler wenden. 

b) Ebenso verlugt der Persänlicbkeitsschutz eine einheidiche Antwort auf 
die Frage: Wenn sichergestellt ist, daß die Daten nur zu Forschungszwccken ' 

, BeuKhnend ist die Mikrozensus-Entscheidung des BVerfG vom 16. 9. 1969. NJW 
1969, 1707f. In dieser EDucheidung führt das BVerfG u.a. au,: .,Wo dagegen die 
statilUsche Erhebuni nur an du Verhalten des Men_rchco. in der Außenwclt anknüpft, 
wird die memddiche Pmönlichbit "on ihr in aHer Resel noch nicht in ihrem unantaSt 
baren Bcmch printer Lebcmaesultun, erlaSt. Du gilt jedenfaUs dann, wenn diese 
Anphen durch die Anonymitit ihrct Aunrcrtllng den Pcrsönlichkeiubczug vcrlieren." 
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verwandt werden. bedarf es dann eines besonderen Schutzes für personenbe 
zogene Daten in der Phase bis zu ihrer A~onymisierung? 

Daraus erJibt sich der Vorschlag. die Arbeit mit anonymisienen oder zu 
anonymisierenden Daten nicht punktuell. sondern grundsätzlich allgemein für 
sämtliche Einzelgebiete vorweg zu klären. In der Systematik des BDse und 
des Privacy Act bedeutet dies: Regelung im Rahmen der Allgemeinen Vor 
SI:briften. Das BDSG könnte demnach die Problematik gesetzestechnisch 
INpw. unkomplizien klären. indem nach § lAbs. 210 eingefügt wird: 
"Personenbezogene Daten. die nur der anonymen Forschung dienen, wer 

den von diesem Gesetz nur insofern geschützt: ... " (es folgt eine Zusammen 
stellung der - vermudich wenigen - Maßnahmen. die zum Schutze der Persön 
lichkeit für erforderlich gehalten werden; dabei könnte sich das Gesetz zu 
einem erheblichen Teil auf Normen beziehen. die, wie § 6 BDSG, für andere 
Bereiche Sicberungsmaßnahmen fesdegen). 
Oder in der Terminologie des § 1 Abs. 2 S. 2: 
.;Für personenbezogene Daten. die nur der anonymen Forschung dienen, 

gilt von den Vorschriften dieses Gesetzes nur § 6."11 
Die oben I geschildenen AuslegungslchwierigkeiteD können bei dieser 

gesetzestecbnischen Regelung prinzipien nicht entstehen. und dennoch wür 
den mit dieser Technik Sinn und Zweck des Gesetzes erreicht. 

als anzustrebendes Ideal (so z.B. ausdrücklich Wmin. Columbia-Universität 
New York, in einem Im 26.9. 1977 in München (Amerikahaus) gefühnen 
Gespräch). Die Internationale Handelskammer hat im Jahre t 971 einen Inter 
nationalen Codex für die Praxis der Marketingforschung herausgegeben. Die 
beiden deutschen Marktforschungsverbände, der Arbeitskreis Deutscher 
Marktforschungsinstitute e. V. (ADM) und der Bundesverband Deutscher 
Markdorscher (BVM), haben diesen Codex angenommen. In dieser Annah 
meerklärung erklären die beiden Verbände: 

•• Bei übereinstimmung im Grundsätzlichen mußte festgestellt werden, daß 
die spezifischen Verhältnisse in Deutschland eine strengere Auslegung und 
Fasung einiger Punkte erforderlich machen. Deshalb wurden in folgenden 
Punkten die Regelungen verschärft: 

1. Bedeutendster Grundsatz ist der Scbutz der Anonymität des Befragten. 
Deshalb entfallen die Ausnahmeregelungen ... ce 
Für den Datenschützer ist interessant, daß diese Annahmeerklärung darüber 

hinaus fesdegt: •• Bereits ein Ersuchen um Preisgabe der Anonymität ist un 
statthaft." 
Für die Bundesrepublik gilt aufgrund dieser Annahmeerklärung, soweit hier 

~on Bedeutung. dieser Codex: 
..Es müssen alle vertretbaren Maßnahmen getroffen werden. daS die Infor 

manten anonym bleiben. Die Informanten dürfen Dur in folgenden Fällen 
identifizien werden: 
.) Gegenüber Forschungsbeauftragten. welche diese Kenntnis für die 

Durchführung und KontroUe von Interviews sowie für die Datenverarbeitung 
benötigen, vorausgesetzt, daß diese Personen ausdrücklich versichern, keinen 
anderen Gebrauch von ihrem Wissen zu machen. 
b) Gegenüber Forschungsbeauftragten, welche diese Kenntnis zur 

Durchführung weiterer Interviews mit denselben Informanten benötigen; 
solche Interviews dürfen nur dann ohne vorherige Erlaubnis der Informanten 
stattfinden, wenn sie einen wClendichen Bestandteil der angewendeten For 
schungstechnik bilden. 

c) Wenn der Informant nicht als Privatperson, sondern für eine Organisa 
tion oder Firma spricht und es wünschenswen erscheint, daß der Abschlußbe 
richt über du Projekt eine Liste der befragten Firmen bzw. Organisationen 
erhält. Der Bericht muß so abgefaSt sein, daß es nicht möglich ist. einen 
Zusammenhang zwischen einer bestimmten Einzelinformation und einer be 
stimmten Organisltion herzustellen. 

Anh.ng 

Selbstverständlich muß das Gesetz zum Schutz der Persönlicbkeitsrecbte 
jeweils für seinen Geltungsbereich den Stand der Markt- und SoziaHorscbung 
beichten. Die in Deutscbland geltenden (und tatsächlieb auch praktizierten) 
Regeln zur Anonymisierung und Geheimhaltung sind äuSersutreng~ strenger 
als in irgendeinem anderen Land. In den USA gilt die deutsche Regelung bspw. 

ID I 1 Abt. 2 BDSG lautet: "Dieses Gesetz Khützt peronenbezo&ene Daten, die 
1. von Behörden oder sonstigen öffeftdic:hen Stellen (I 7), 
2. von natürlichen oder juristischen Personen, Geselbchaften oder and_ Personen 
vereinigvngen des printen Rechts für eicene Zwecke (I 22), 

3. von natürlichen oder juriatiJc:hen Personen, GaeU.cluhen oder aodem Penonenver- 
einiguncen des privlten l\e<:hu ceschäfumilig für fremde Zwecke (I J I) 

in Dlteim capeichen, Yerinden, celöseht oder IUS Dateien übermittelt werden. Für 
penonmbezoccne Daten, die nicht zur übermittlung an Dritte bestimmt sind und in 
nicht lutomatisiuren' Verfahren ftl'Ubeitet werden, &iIt VOll den Vorschriften dieses 
Geletzes nur' 6." 

11 S. AnbIß" 
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Es ist das Recht des Informanten, zu jedem Zeitpunkt eines Interviews seine 
Mitwirkung einzustellen, eine Antwon zu verweigern oder die Streichung 
schon gegebener Informationen zu verlangen. Dieses Recht muß respektiert 
werden. Es darf keine Methode oder Technik angewandt werden, die dieses 
Recht beeinträchtigt. Handlungen oder Äußerungen von Einzelpersonen dür 
fen ohne deren vorherige Genehmigung beobachtet und aufgezeichnet wer 
den, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft: 
tI) der Betreffende befindet sich an einem öffentlichen On, wo er damit 

rechnen muß, gesehen oder gehön zu werden, 
b) es wird ihm die Möglichkeit gegeben, zu verlangen, daß die ihn betreffende 

Aufzeichnung vernichtet wird. 
Jede einem Informanten gegebene Zusicherung, ob mündlich oder schrift 

lich, ist einzuhalten. 
Die Informanten müssen über Namen und Anschrift des Instituts untcrrich- 

rer werden." 
Dieser Codex soll demnächst neu herausgegeben werden. Seine Verhaltens- 

regeln und die Annahmeerklärung der beiden Marktforsch\lngsverbände, die 
soeben ausgearbeitet wird (Abschluß dieses Aufsatzes 21. 11. 1977) werden 
jedoch keine Erleichterungen bringen. Die Annahmeerklärung zum neuen 
Codex soll - wegen der schweren Zugänglichkeit in juristischen Bibliotheken 
hier vollständig wiedergegeben - lauten: 
"Die beiden deutschen Marktforschungsverbände, ADM und BVM, neh 

men den IHKlIntemationaler Codex für die Praxis der Markt- und Sozialfor~ 

schung an. 
Mit Rücksicht auf die in der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich 

West-Berlin, bestehende, teilweise strengere Verkehrssittc wird für nationale 
Projekte klargesteUt: 
1. Wissenschaftlichkeit 
Markt- und Sozialforschung arbeiten wissenschaftlich nach denselben Me- 

thoden und Techniken. 
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2. Anonymisierung 
2.1 Informationen über natürliche und juristische Personen sowie Personen 
gruppen dürfen in der Markt- und Sozialforschung nur in anonymisiener 
Form übermittelt werden. Dementsprechend dürfen insbesondere Markt- und 
Sozialfonchungsinst;irute Daten nur in anonymisiener Form an ihre Auftrag 
geber (andere Forschungsinstitute eingeschlossen) weitergeben. 
2.2 Darüber hinaus muß auch sonst die Venraulichkeitder Information streng 

gewahn werden. Dies gilt auch, wenn Daten innerhalb derselben Einrichtung 
zugänglich gemacht werden. Dementsprechend darf auch ein Markt- und 
SoziaUorscher, der noch nicht anonymi.iene Informationen aufgrund seiner 
For.chungstätigkeit kennt, diese Daten nur zur Forschung verwerten, 
2.3 Unter diesen in Nr.21 und 22 genannten Voraussetzungen sind auch 
Image-Untersuchungen und Tonbandinterviews zulässig. 
3. Interviewer und andere Mitarbeiter 
Interviewer sind keine Markt- oder Sozialfoncher im Sinne des Codex, Die 

Bezeichnungen Interview und Interviewer verlangen begrifOich eine Tätigkeit 
für die Markt- und Sozialforschung nach den in dieser Annahmeerklärung und 
in diesem CodClil beschriebenen Prinzipien. Soweit sich aus den besonderen 
Umständen des Einzelfalles nichts anderes ergibt, gelten Interviewer, auch 
wenn sie als freie Mitarbeiter tätig werden. als zu der Einrichtung gehörend, in 
deren Auftrag sie handeln. Satz:Z gilt für andere freie Mitarbeiter enespre 
chend. 
4. ,SoU'-Regeln 
SoU-Regeln, die dieser Codex aufstellt, sind im Zweifel als MuS-Bestim 

mungen aufzufassen. 

5. Haftung 
Verletzt ein Markt- oder Soz:ialforscher Pflichten. haftet er nur für unmittel 

baren Schaden, nicht auch für Folgeschäden. Dadurch werden weitere Haf 
tunguusschliiue. z. B. arbeitsrecbdiche, nicbt berühn. 
6. Auslegung 
Wie grundsätzlich jede Erklärun" ist auch der Codex auslegungs- und 

erginzunglfäbis. Das gilt z.B. für An. 9 des Codex. Die Auslegung und 
Erpnzung erfolgt notwendigerweise nach den juristischen Methoden." 
Diesen Verhaltensnormen entsprechend bestimmen die Berufsgrundsätze 

des Arbeitalueises Deutscher Marktforschungsinninne e. V.: 
.,Um einem unlauteren Vorgehen im Sinne einer unzulässigen Beeinflussung 

der Befragten und damit der Ergebnisse vorzubeugen, gehen die ADM-Mit 
glieder folgende VerpfiichlUngen bei der Ausführung ihrer Forschungsaufga 
ben ein: 
1. Die ADM-Mit,lieder treffen Vorsorge, um die vöUige A.nonymität ihrer 
Informanten sicherzustellen. Enthalten Untersuchungsberichte Zitate, so ist 
dafür zu IOrsen, daS .ie nicht mit einer batimm~ Pcnon, einem Unterneh 
men, einer Organisation oder Behörde identifiziert werden können. 
2. Die Interviewer der ADM-Mit,lieder haben vor Beginn ihrer Interviews 
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Name und Anschrift ihres Instituts zu nennen. Die Interviewer der ADM 
Mitglieder lind mit einem besonders gekennzeichneten Ausweis ausgestattet. 
3. Es ist das Recht der Befragten zu respektieren. Antworten zu verweigern 
und das Interview jederzeit zu beenden, Bereits gegebene Informationen sind 
auf WUl15ch des Befragten zu annullieren. Alle Methoden und Techniken. die 
dieses Recht einschränken könnten. sind zu unterlassen . 
•• Es ist unlauter, unter dem Namen der Marktforsc:hun& Werbung oder 
Akquisition z.u betreiben. Die ADM-Mitgliecler geben ihren Informanten die 
Gewähr dafür. daß Interviews nicht in dieser Weise mi8brauc:ht werden," 


